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Liebe Leser*innen,

unsere heimischen Amphibien stehen zunehmend unter Druck und sind in 
Baden-Württemberg von starken Bestandseinbrüchen betroffen. Umso 

wichtiger ist es, im Amphibienschutz aktiv zu werden und diese 
faszinierenden Tiere und ihre Lebensräume zu schützen. 

Das Projekt „220 Amphibiengewässer – ein Feuerwehrprogramm 
für Amphibien in Baden-Württemberg“ wurde zu diesem Zweck ins 
Leben gerufen. Gefördert durch das Ministerium für Klima, Umwelt 

und Energiewirtschaft, wird das Projekt vom BUND Baden-
Württemberg in Kooperation mit dem Amphibien/Reptilien-Biotop-

schutz Baden-Württemberg (ABS) und dem Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) Landesverband Baden-Württemberg durchgeführt. 

Das übergeordnete Ziel des Projekts war die Sanierung von 220 
Amphibiengewässern in ganz Baden-Württemberg. Von den ehrenamtlich 

aktiven Amphibienschützer*innen der beteiligten Verbände wurden hierfür über 700 
sanierungsbedürftige Gewässer gemeldet. Bei den Sanierungsarbeiten lag der Schwerpunkt 

auf Laichgewässern, die vor allem dem Grasfrosch und der Erdkröte zugutekommen. An den 
Sanierungsarbeiten war eine Vielzahl haupt- und ehrenamtlicher Amphibienschützer*innen beteiligt. 
Ihnen allen gebührt ein herzlicher Dank für ihren unermüdlichen Einsatz. 

In etlichen Sanierungseinsätzen konnten wir praktische Erfahrung sammeln, die wir nun gerne mit 
Ihnen, den Amphibienschützer*innen im Haupt- und Ehrenamt, teilen möchten. Mit dieser Broschüre 
gelangen Sie Schritt für Schritt zum sanierten Amphibiengewässer. Die Wiederherstellung von 
Gewässern kann zwar planungsintensiv sein, sie ist jedoch auch eines der wirksamsten Werkzeuge 
zum Schutz unserer Amphibienarten und lohnt sich. Also bleiben Sie dran! 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und viel Freude beim Lesen, 
Ihre

Sylvia Pilarsky-Grosch,
Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg
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In Baden-Württemberg gibt es 19 heimische Amphibienarten, dazu gehören  
verschiedene Frösche, Kröten, Unken, Salamander und Molche.   

Die Amphibien Baden-Württembergs

Heimische Amphibienarten

Die 19 heimischen Amphibienarten lassen sich in sechs Schwanz- und dreizehn Froschlurche 
unterteilen. Zu den Schwanzlurchen gehören Molche und Salamander. Sie zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie auch als ausgewachsene Tiere noch einen Schwanz besitzen. Zu den Froschlurchen, 
die dagegen in ihrer adulten Form keinen Schwanz mehr haben, gehören Frösche, Kröten und Unken.  
Amphibien sind in der Regel zwischen Februar und Oktober aktiv. Aufgrund ihrer semiaquatischen 
(sowohl im Wasser als auch an Land lebenden) Lebensweise sind alle heimischen Arten bis auf den 
Alpensalamander für die Fortpflanzung und in den ersten Lebensphasen auf Gewässer angewiesen. 
Der Zeitraum der Fortpflanzung variiert je nach Art, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt: 

Erdkröte (Bufo bufo)

Jan.       Feb. 	   Mrz. 	    Apr. 	    Mai. 	      Jun. 	      Jul. 	        Aug.      Sep.       Okt.       Nov.        Dez.

Springfrosch (Rana dalmatina)

Grasfrosch (Rana temporaria)

Bergmolch (Ichthyosaura  
alpestris)

Feuersalamander (Salamandra 
salamandra)

Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans)

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

Nördl. Kammmolch (Tritururs cristatus)

Kreuzkröte (Epidalea calamita)

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)

Alpensalamander (Salamandra  
atra)

Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae)

Europ. Laubfrosch (Hyla arborea)

Seefrosch (Pelophylax ridibundus)

Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus)

Aktivitätszeitraum aller heimischen Amphibien

Teichmolch (Lissotriton vulgaris)

Erdkröte (Bufo bufo)

Fadenmolch (Lissotriton helveticus)

Wechselkröte (Bufotes viridis)

Abb.1: Fortpflanzungszeiträume der in Baden-Württemberg heimischen Amphibienarten.  
Der hellgrüne Balken symbolisiert Aktivitätszeiträume, die dunkelgrünen Balken Fortpflanzungszeiträume. 

Moorfrosch (Rana arvalis)
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Erdkröte (Bufo bufo)

Grasfrosch 
(Rana temporaria)

Im Fokus des Projekts „220 Amphibiengewässer“ standen die bisher 
häufigen Arten Erdkröte (Bufo bufo) und Grasfrosch (Rana temporaria). 
Beide Arten sind in der Wahl ihrer Gewässer flexibler als andere 
Arten und in weiten Teilen des Landes verbreitet. Nichtsdestotrotz 
sinkt ihre Zahl stetig. So wird auf Grundlage historischer 
Aufzeichnungen vermutet, dass die Zahl der Grasfrösche in 
Baden-Württemberg in den letzten 60–70 Jahren um über 95 
Prozent gesunken ist1. Deshalb sind Maßnahmen zur Stärkung 
dieser bisher häufigen Arten inzwischen unerlässlich. 

Warum Amphibienschutz? 
Mehr als die Hälfte der Amphibienarten Baden-Württembergs stehen auf der Roten 
Liste¹, bei beinahe drei Vierteln wurde zuletzt ein weiterer Rückgang nachgewiesen 
(Stand: 2020). Die Natur hat einen Eigenwert. Allein deswegen lohnt es sich, alle 
Arten, einschließlich unserer heimischen Amphibien, zu schützen. Sollten Sie dennoch 
Argumente benötigen, um andere zu überzeugen, können folgende Punkte hilfreich sein:

  ��Ökologische Bedeutung im Nahrungsnetz 2

	 • �Amphibien dienen anderen Lebewesen wie beispielsweise Fischen, Reptilien und 
Vögeln als Nahrungsgrundlage.  

	 • �Kaulquappen ernähren sich von Algen und tragen so dazu bei, das Wasser sauber 
zu halten und einer Eutrophierung (Nährstoffüberfluss) vorzubeugen. 

	 • �Amphibien ernähren sich von Insekten und halten diese so in Schach. Das redu-
ziert zum Beispiel auch die Menge an Stechmücken.  

  ��Hinweisgeber zum Zustand der Natur2

	 • �Amphibien sind aufgrund ihrer durchlässigen Haut äußerst empfindlich und 
dienen als Bioindikatoren für die Gesundheit  von Ökosystemen, beispielsweise 
hinsichtlich der Wasserqualität.

   ��Nährstoffkreislauf im Ökosystem 2

	 • �Viele Arten wandern zwischen Gewässern und Landlebensräumen. So können 
sie als Bindeglied für einen Austausch von Energie und Materie zwischen den 
Ökosystemen dienen. Dies trägt zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit beider 
Ökosysteme bei.  
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Unsere heimischen Amphibien sind durch eine Vielzahl unterschiedlicher, vor allem durch den 
Menschen  verursachter Faktoren bedroht: 

  �Lebensraumverlust und fehlender Biotopverbund 	
	� Amphibien sind Biotopkomplexbewohner und wandern zwischen ihrem Laichgewässer 

und dem Sommer- bzw. Winterlebensraum. Sommerlebensräume können zum Beispiel 
feuchte Wälder und Wiesen, aber auch Hecken oder Gärten sein. Einige Arten verbleiben 
auch am Gewässer. Als Winterverstecke nutzen viele Arten Erdhöhlen, Spalten oder 
Totholzhaufen. Manche Arten graben sich aber auch im Gewässerschlamm ein. Alle 
drei Teillebensräume sind jedoch zunehmend durch Barrieren wie Straßen, sonstige 
Bebauung oder intensiv bewirtschaftete Ackerflächen voneinander isoliert. Darüber 
hinaus fallen ganze Lebensräume neuen Bauvorhaben wie Industriegebieten zum Opfer. Durch 
die fehlende Vernetzung können die Tiere oft nicht auf Ersatzlebensräume ausweichen, sobald 
ein Teillebensraum ausfällt. Außerdem finden Amphibien in der strukturarmen, aufgeräumten 
Landschaft immer seltener geeignete Rückzugsorte in ihren Sommer- und Winterlebensräumen. 

  Verlust von Kleingewässern 	
	� Fast alle heimischen Amphibien sind für die Fortpflanzung und das Ablaichen auf Klein-

gewässer angewiesen. Das erste Lebensstadium verbringen sie im Wasser. Mittlerweile 
wurden jedoch viele Laichgewässer trockengelegt, überbaut, zugeschüttet oder 
verschmutzt. Auch die fehlende Pflege spielt eine Rolle, etliche Amphibiengewässer 
verlanden oder wachsen zu und verlieren so ihre ökologische Funktion. 

  Fisch- und Schildkrötenbesatz 	
	� Laichgewässer für Amphibien sind im Idealfall fischfrei, da Fische sich vom Laich und 

den Kaulquappen ernähren. Problematisch ist vor allem das illegale Einsetzen von exotischen 
und gebietsfremden Fischarten wie beispielsweise dem Goldfisch (Carassius auratus), dem 
Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus) oder anderen Aquarienfischen. Ein Abfischen ist aufwendig, 
schwierig und in den meisten Fällen nicht möglich,  sodass betroffene Gewässer oft ihre 
Funktion als Amphibienlaichgewässer verlieren. Gleichfalls schädlich ist auch das 
Aussetzen von exotischen oder gebietsfremden Schildkröten- und Pflanzenarten.  

  Intensivierung der Landwirtschaft 	
	� Die Intensivierung der Landwirtschaft hat einen großen Einfluss auf Amphibien. 

Vor allem der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln ist problematisch. Pestizide 
schaden Amphibien mit ihrer empfindlichen und durchlässigen Haut unmittelbar. 
Düngemittel  beeinträchtigen die Entwicklung der Tiere, schwächen ihr Immunsystem 
und beeinflussen den Hormonhaushalt. Sie können außerdem in die Gewässer gespült 
werden und für eine Eutrophierung (Nährstoffüberfluss) sorgen3. Auch der Einsatz von 
Kreiselmulchern auf Grünflächen und an Straßenrändern ist problematisch. Ebenso kann 
zu häufiges Mähen, vor allem während der Amphibienwanderung, den vorhandenen 
Amphibienbestand auf solchen intensiv genutzten Flächen fast vollständig dezimieren. 

  Klimakrise	

	� Die Klimakrise beeinflusst unsere Landschaft und alle Ökosysteme. Die Wahrscheinlichkeit von 
Extremwetterereignissen wie beispielsweise Trockenperioden steigt: Wenn Gewässer zu früh 
austrocknen und die Amphibienlarven vor Abschluss der Metamorphose verenden, kann das dazu 

v

Gefährdung 
durch Straßen

Gefährdung 
durch strukturarme  
Landwirtschaft 

Gefährdung 
durch Trockenheit

Gefährdung der heimischen Amphibien
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führen, dass komplette Generationen ausfallen. Ein weiteres Problem sind zu warme Winter. Wenn 
die Stoffwechselleistung der Tiere in der Winterstarre nicht weit genug heruntergefahren werden 
kann, reicht der Energievorrat oftmals nicht aus. Die Tiere verhungern oder kommen so ausgezehrt 
aus der Winterstarre zurück, dass sie weniger Eier legen können. So kann der Reproduktionserfolg 
direkt beeinträchtigt werden4. 

  Straßentod
  Viele Amphibien fallen bei ihren Wanderungen dem Straßenverkehr zum Opfer. Bereits ein mit 

mehr als 30 km/h vorbeifahrendes Auto kann zum Tod der Tiere führen. Eine Theorie besagt, dass 
schnelle Fahrzeuge durch Druckunterschiede schwere Verletzungen oder sogar den Tod der Tiere 
verursachen können, selbst wenn sie nicht direkt überfahren werden.

  Krankheiten und Pilzbefall 
  Amphibien sind in unserer heutigen Umwelt vielen Stressoren ausgesetzt und daher häufi g anfälliger 

für Krankheiten, unter anderem durch Pilzbefall. Der Chytridpilz Batrachochytrium salamandrivorans 
(Bsal) beispielsweise ist ein aggressiver Hautpilz, der häufi g vor allem Feuersalamander befällt und 
massenhaft tötet. Bsal wurde 2010 erstmals in Europa nachgewiesen und hat sich in wenigen 
Jahren stark ausgebreitet. Der Pilz kommt auch in Deutschland vor. In Hessen wurde er 
bereits nachgewiesen, in Baden-Württemberg aber bisher noch nicht gefunden5. Achten 
Sie bei der Arbeit mit Amphibien unbedingt auf saubere, desinfi zierte Schuhe und Geräte, 
sowie auf saubere Hände, um die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen. 

  Insektensterben 
  Bis zu 75 Prozent der Fluginsekten-Biomasse gingen zwischen 1989 und 2016 in 

deutschen Schutzgebieten verloren. Das konnte die sogenannte Krefelder Studie6 zeigen. 
Eine umfangreiche Zählung des Bundesamtes für Naturschutz bestätigt diesen Trend: In 
Deutschland sind fast 30 Prozent der Insektenarten bestandsgefährdet7 (Stand: 2022). Leider ist 
auch in Baden-Württemberg die Artenvielfalt von Insekten im Offenland alarmierend  niedrig. Eine 
hohe Vielfalt der Arten ist auch hierzulande fast nur noch in Naturschutzgebieten zu fi nden8 (Stand: 
2020). Dies hat Auswirkungen auf alle in der Nahrungskette nachfolgenden insektenfressenden 
Tiere. So auch auf unsere heimischen Amphibien, denen durch das Insektensterben die 
Nahrungsgrundlage zunehmend verloren geht.

  Invasive Arten 
  Unter anderem die Verschleppung durch den Menschen sorgt dafür, dass wir künftig mit immer 

mehr gebietsfremden Tier- und Pfl anzenarten in unseren Breiten rechnen müssen. Etwa zehn 
Prozent dieser Arten sind sogenannte „invasive Arten“. Also Arten, die unerwünschte negative 
Auswirkungen auf die heimische Natur, die menschliche Gesundheit oder auch wirtschaftlicher 
Art haben. Für Amphibien relevant sind beispielsweise Kalikokrebse (Faxonius immunis), 
Sonnenbarsche (Lepomis gibbosus), Amerikanische Ochsenfrösche (Lithobates catesbeianus) oder 
Waschbären (Procyon lotor). Sie erbeuten Amphibien bzw. deren Laich und Larven und können so 
für eine lokale Dezimierung der Bestände in den betroffenen Gebieten sorgen. Besorgniserregend 
ist das Vorkommen invasiver Arten vor allem dann, wenn Vorkommen stark gefährdeter oder vom 
Aussterben bedrohter Arten betroffen sind. 

  Rasches Handeln ist dringend nötig. Amphibien müssen mit gezielten 
Maßnahmen geschützt werden. Ein zwingend erforderlicher Ansatz-
punkt im Amphibienschutz ist neben vielen weiteren die Sanierung 
von Laichgewässern. 

Gefährdung 
durch Straßen

Gefährdung 
durch strukturarme 
Landwirtschaft 

Gefährdung 
durch Trockenheit

Invasive Art: 
Der Waschbär
(Procyon lotor)

Rasches Handeln ist dringend nötig. Amphibien müssen mit gezielten 
Maßnahmen geschützt werden. Ein zwingend erforderlicher Ansatz-
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8. Zusage und 
Bewilligung abwarten

5. Genehmigungen/ 
Beteiligungen

1. Gewässer mit 
Sanierungsbedarf

6. Planung  
der Maßnahme

9. Sanierung des 
Amphibiengewässers

Gewässersanierungen Schritt für Schritt 

Funktionslose Stillgewässer wieder in 
Gang bringen – eine Übersicht

Hier sehen Sie eine Übersicht der zehn Schritte einer Gewässersanierung. Auf den folgenden Seiten 
werden die einzelnen Schritte näher beleuchtet. 

2. Infos 
zusammentragen

4. Vor-Ort Termin

7. Antragstellung 
auf Fördermittel

10. Erfolgskontrolle  
und Folgepflege

3. Kontaktaufnahme
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Die verschiedenen Amphibienarten nutzen die unterschiedlichsten Gewässertypen zur 
Fortpflanzung. Darunter fallen viele permanente Gewässer wie Tümpel, Teiche, Weiher 
und Seen, Flüsse mit Buchten und Altarmen oder auch Gräben und langsam fließende 
Bäche. Auch temporäre Gewässer dienen verschiedenen Amphibienarten zum Ablaichen. 
Sie werden aber nur selten von Erdkröte und Grasfrosch genutzt und unterstützen stattdessen eher 
Pionierarten, wie bspw. die Gelbbauchunke (Bombina variegata). Im Projekt „220 Amphibiengewässer“ 
lag der Fokus auf der Sanierung permanenter Gewässer, temporäre Kleingewässer wurden nur in 
Mitnahmeeffekten saniert. Amphibiengewässer können sich an ganz unterschiedlichen Stellen befin-
den. Zunächst wird zwischen Wald und Offenland unterschieden. Innerhalb dieser Systeme gibt es 
feinere Unterschiede wie zum Beispiel die Lage mitten im Wald / am Waldrand oder auf einer Wiese / 
im Stadtgebiet.

Sanierungsbedürftig sind Gewässer beispielsweise dann, wenn sie …

  �…  stark beschattet sind.

  �…  eutroph sind, also einen Überfluss an Nährstoffen haben, der häufig zur Algenblüte führt.

  �…  verlanden oder zuwuchern und so an Wasserfläche verlieren. 

  �… �vermüllen (sowohl durch die illegale Entsorgung von Hausmüll als auch von Gartenabfällen  
wie Grünschnitt). 

  �…  eine übermäßige Menge an organischem Material wie Totholz oder Laub beinhalten. 

  �…  mit gebietsfremden Arten (bspw. Fischen) besetzt sind. 

  �…  zu steile Ufer haben, sodass die Amphibien nicht mehr ein- und aussteigen können.  

  �…  �regelmäßig / häufig zu früh trockenfallen, sodass die Amphibienlarven sich nicht vollständig 
entwickeln können. 

Schritt 1: Wann ist ein Gewässer sanierungsbedürftig? 

Beispiele sanierungsbedürftiger Gewässer
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Wenn Sie ein sanierungsbedürftiges Gewässer entdeckt haben, sollten Sie zunächst einmal 
so viele Informationen wie möglich sammeln und zusammentragen. Fertigen Sie dazu zum 
Beispiel einen Gewässersteckbrief an. Die folgenden Informationen sind von Interesse: 

  Genauer Standort des Gewässers 	
	� > Koordinaten angeben 
	� > Gemarkung und Flurstücksnummer angeben 
	� > Name des Gewässers 

  Aktueller Zustand  	
	� > Kurze Beschreibung des momentanen Gewässerzustands, ggf. mit Fotos 

  Artenspektrum 	
	� > �Wenn Sie wissen, welche Arten vorkommen oder vorkamen, zählen Sie diese auf. Hierbei sind 

nicht nur Amphibien von Interesse, sondern auch alle anderen Arten wie beispielsweise Pflanzen, 
Insekten, Vögel etc. Dies ist besonders wichtig, um den Schutz aller Arten berücksichtigen zu 
können und Zielkonflikte zu vermeiden. 

  Historie 	
	� > Handelt es sich um ein natürliches oder künstlich angelegtes Gewässer? 
	� > Wann wurde das Gewässer angelegt?
	� > Was war der ursprüngliche Zustand des Gewässers? 
	� > Welche Arten kamen bisher vor? 

  Umgebung und weitere Infos 	
	� > �Nennen Sie alles, was Ihnen sonst auffällt: Liegt das Gewässer im Wald oder Offenland?  

Ist es von Gehölzen umwachsen? Ist eine Straße in der Nähe? Ist es Freizeitdruck ausgesetzt?  

  Kontaktdaten 	
	� > Vergessen Sie nicht Ihre eigenen Kontaktdaten für Rückfragen anzugeben. 

Optional können die Informationen durch Recherchearbeit ergänzt werden. Der interaktive 
Dienst „Umwelt-Daten und -Karten Online“ (UDO) der LUBW liefert Ihnen entsprechende 

Auskunft. Sie finden ihn unter: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de. Über den Auswahlbaum 
am linken Kartenrand kann man sich verschiedene Karten und Listen anzeigen lassen, folgende 
Recherchemöglichkeiten haben Sie hier:

  Kartendaten zu „Natur und Landschaft“ 
	� > Lage in einer Schutzgebietskulisse unter „Alle Schutzgebiete“ 
	� > Lage im Biotopverbund unter „Biotopverbund“ 
	� > �Liegenschaft und Gewässer lassen sich mit Klick auf das Biotop in der Karte anzeigen. Dazu 

müssen Sie so weit in die Karte hinein zoomen, dass die Satellitenaufnahme sichtbar wird. 

  Datenauswertebogen des Schutzgebietes 
	� > �Zu jedem Schutzgebiet gibt es einen Datenauswertebogen, den Sie sich mit einem Klick auf das 

Schutzgebiet in der Karte anzeigen lassen können. Hier finden Sie weitere Infos zum Gebiet und 
den dort vorkommenden Arten. 

Schritt 2: Infos sammeln 
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Jetzt, da Sie alle bekannten Infos zum Gewässer zusammengetragen haben, können Sie 
mit den zuständigen hauptamtlichen Amphibienschützer*innen in Kontakt treten. Achten 
Sie insbesondere darauf, dass die zuständige untere Naturschutzbehörde noch vor der 
eigentlichen Gewässersanierung eingebunden wird. Wer darüber hinaus zuständig ist, unter-
scheidet sich je nach Lage des Gewässers: 

  Gewässer im Offenland:   	
	� Wenden Sie sich zunächst immer an die Landschaftserhaltungsverbände (LEV, gibt es nur in 

Landkreisen) und /oder die unteren Naturschutzbehörden (UNB) in Ihrem Landratsamt oder bei der 
Stadtverwaltung (in Stadtkreisen). 

  Gewässer im Wald 	
	� Wenden Sie sich an den oder die zuständige Revierförster*in. In Kommunal- oder Privatwäldern 

fragen Sie am besten bei der unteren Forstbehörde (UFB) im Landratsamt nach. Im Staatsforst 
bei ForstBW. Bitte informieren Sie auch bei Waldgewässern zusätzlich die UNB. Ob es sich um 
Staatsforst-Flächen handelt, können Sie der folgenden Karte entnehmen: https://gis.forstbw.de/
portal/apps/webappviewer/index.html?id=5be9828e88954db6b38cc68ae6a3e69a

Die Landschaftserhaltungsverbände, unteren Naturschutzbehörden und Förster*innen können Ihnen 
weitere Auskunft geben, wer noch beteiligt werden sollte. Das könnten zum Beispiel die Folgenden 
sein: 

  	�Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung (auf kommunalen Flächen und wenn es um Ausgleichsmaßnah-
men geht)

  	�Privatwaldbesitzende oder sonstige private Flächeneigentümer*innen
  	�Regierungspräsidien (auf Flächen in Naturschutzgebieten) 
  	�Untere Wasserbehörden 
  	�Bodenschutzbehörden 
  	�Bewirtschafter*innen landwirtschaftlich genutzter Flächen 
  	�Vermögen und Bau Baden-Württemberg (bei landeseigenen Flächen) 

Schritt 3: Kontaktaufnahme – An wen wende ich mich? 

  Landesweite Artenkartierung (LAK) der LUBW
	� > Im Netz finden Sie Ergebnisse der erhobenen Kartierungsdaten der LAK verschiedener Arten unter: 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/lak-amphibien-und-reptilien.

Tipp! Fragen Sie im Rahmen der Recherchearbeit zum Beispiel auch ansässige 
Naturschutzgruppen oder Anwohner*innen – vielleicht finden Sie Unterstützer*innen 
oder erhalten wertvolle Infos.  

Tipp! Eine Hilfe für die Nutzung des UDO der LUBW (QR-Code/Tipp! S.10) finden Sie 
oben rechts in der Kopfzeile der Anwendung, bei einem Klick auf das Fragezeichen. 
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Schritt 4: Vor-Ort-Treffen und Absprachen 

Idealerweise wird nun ein Begehungstermin mit den Verantwortlichen direkt am Gewässer 
vereinbart. Hierbei wird es um die erste Abstimmung der Maßnahmen gehen. Eventuell werden 
noch weitere Termine in größerer Runde notwendig sein. 

Beim ersten Ortstermin sollten folgende Punkte geklärt werden, um die Weichen für eine erfolgreiche 
Sanierung zu stellen: 

  Datenerhebung
	�> Bodenstruktur
	�> Art des Bodens
	�> Mögliche Altlasten
	�> Vegetation
	�> Lebensräume in der Umgebung: Winter- und Sommerverstecke
	�> Störungspotenziale: Straßen, Fischbesatz, Einfluss von Düngemitteln, etc.
	�> Eigentümer*in
	�> Mögliche Zielkonflikte: Ist eine Beeinträchtigung anderer Arten durch die Sanierung denkbar?
	�> �Besondere Strukturen: Gibt es bspw. Habitatbäume (oder Habitatverdachtsbäume), die bei der

Sanierung unbedingt stehen bleiben müssen? Habitatbäume sind lebende oder stehende tote
Bäume, die bspw. durch Baumhöhlen oder Risse in der Rinde Mikrohabitate für spezialisierte
Arten wie Käfer oder Fledermäuse aufweisen.

  Ermittlung des Sanierungsbedarfs und Maßnahmenbesprechung 
	�> Ist das Gewässer für einen Bagger oder anderes Gerät zugänglich?
	�> Kann der Aushub direkt am Ufer verbaut werden oder muss dieser abtransportiert werden?
	�> Werden Bodenproben benötigt?
	�> Ist das Gewässer ablassbar?

  Besprechung des weiteren Vorgehens und Abstimmung, wer für welchen Schritt zuständig ist 
>  Einholen der notwendigen Genehmigungen
> �Einholen der Angebote von externen Dienstleistenden zur Maßnahmenumsetzung

(je nach Förderprogramm ab einem Schwellenwert von in der Regel 5.000 €)
> �Antragstellung zur finanziellen Förderung

Zu beachten! Bitte haben Sie Verständnis, dass die Planung der Maßnahmen
und Beantragung der Mittel oft mehrere Monate dauern. Seien Sie also nicht 
enttäuscht, wenn Maßnahmen nicht kurzfristig umgesetzt werden können und 
bleiben Sie dran. Am besten vereinbaren Sie in Abstimmung mit den zuständigen 
Personen fixe Zeiträume, wann die nächsten Schritte erfolgen sollen.

Vorsicht! Setzen Sie niemals Naturschutz-Maßnahmen ohne den Einbe- 
zug und die Genehmigung der zuständigen Behörden um. Wenn Ihnen Dinge auffallen 
(Waschbären, Hinweise auf Bsal-Befall, etc.) melden Sie diese bitte der UNB.
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  Treffen  
am Gewässer

Vorsicht! Bitte achten Sie auf mögliche Zielkonflikte: In Bereichen mit ge-
schützten Pflanzenbeständen darf beispielsweise kein Bagger fahren, ebenso 
wenig wie in Steinkrebs-Gewässern.

Vorsicht! Beachten Sie bei Treffen vor Ort bitte unbedingt das Hygieneproto-
koll, um die Ausbreitung von Amphibienkrankheiten zu verhindern. Sie finden es 
unter: www.feuersalamander-bw.de. 

Vorsicht! Beachten Sie auch die Umgebung und bewerten Sie den Nutzen einer
Sanierung: Liegt das Gewässer beispielsweise direkt an einer ungesicherten Straße,  
muss diese saisonal/langfristig abgesichert werden, damit eine Gewässersanie- 
rung sinnvoll ist.

> �Entnahme und Laboruntersuchung von Schlammproben (um eine Belastung auszuschließen)
oder Wasserproben (um schlechter Wasserqualität auf den Grund zu gehen)

  Folgepflege 
> Wann müssen welche Maßnahmen zur Biotoppflege eingeplant werden?
> Welche Folgekosten sind zu erwarten?

Tipp! Die Zuständigkeiten innerhalb der Naturschutzverwaltung sind hier darge-
stellt: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/naturschutz-
verwaltung-wer-macht-was 

Tipp! Bringen Sie Ihre Hintergrundinfos zum Termin mit und legen Sie am Anfang
des Termins fest, wer Protokoll führt, damit Absprachen, Ideen und weitere Schritte 
festgehalten werden.
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Schritt 5: Genehmigungen und Beteiligungen 

Im Folgenden werden typische Sanierungsarbeiten an Gewässern und die idealen Zeiträume 
zur Umsetzung dieser aufgezeigt: 

  Freistellungsarbeiten und Gehölzpflege in der Uferzone  
	� Abschnittsweise vor allem auf der südlichen Seite zur besseren Besonnung, der Reduktion von 

Laubeintrag und Wasserverlust.
	� > �Oktober bis Februar: entsprechend der gesetzlichen Vorgabe außerhalb der Brutzeit der Vögel 

(nach § 39 (5) des BNatSchG)

Schritt 6: Planung der Maßnahme

Zu beachten! Bei Gewässersanierungen gibt es zahlreiche Rechtsgrundlagen, 
die Beachtung finden müssen. Wichtig zu wissen ist, dass naturnahe Stillgewässer 
nach § 30 des BNatSchG geschützt sind. Dies umfasst neben der offenen Wasserflä-
che auch die Ufer und Verlandungsbereiche. Es ist verboten diese Biotope zu zer- 
stören oder erheblich zu beeinträchtigen. Die zuständigen Behörden kennen sich mit 
den Rechtsgrundlagen und Verordnungen gut aus und koordinieren rechtliche Fragen 
und Genehmigungen.

Achten Sie darauf, dass alle Absprachen getroffen wurden, alle Zuständigen einbezogen 
wurden und alle Genehmigungen vorliegen, sodass der Maßnahmenumsetzung später 
nichts mehr im Wege steht. Je nach Standort des Gewässers kann neben UNB und LEV die 
Beteiligung und Genehmigung von verschiedenen weiteren Akteur*innen vor der Durchführung einer 
Sanierungsmaßnahme notwendig sein. Darunter fallen zum Beispiel: 

  	�Eigentümer*in der Fläche 

  	�Wasserrechtsbehörde 
�	 > Bei Eingriffen in Fließgewässer oder das Grundwasser 

  	�Bodenschutzbehörde 
�	 > Bei Entschlammungsarbeiten und der Frage, wohin der Aushub verbracht wird 

  	�Landwirtschaftsamt

  	�Bewirtschafter*innen der benachbarten Flächen   
��>  �Zur Information und um ggf. Änderungen der Bewirtschaftungsart anzuregen (förderfähig  

über die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) Teil B und später idealerweise Teil A)

Meistens ist es hilfreich weitere Institutionen zu beteiligen, dazu gehören zum Beispiel die folgenden:

  Straßenmeistereien / Straßenbauamt (je nach Art der Straße) 
	�� >  �Organisation der Amphibienwanderung bei Lage an einer Straße

  Fischereibehörde sowie Fischerei- und Anglervereine 
��	 >  �Bei Fischbesatz und geplanten Aktionen zum Abfischen

14 Gewässersanierungen Schritt für Schritt



vv

  Entschlammung  
	� Zur Vergrößerung der Wasserfläche und um einer Verlandung entgegenzuwirken. Bei Vorhanden-

sein anderer geschützter Arten kann eine Teilentschlammung sinnvoll sein. Eventuell müssen vor 
Beginn der Maßnahmen Schlammproben genommen und deren Ergebnisse abgewartet werden. 

	� > September und Oktober: wenn keine Amphibien mehr/wieder im Gewässer sind 

  Abdichten und Vergrößern   
	� Um den Wasserhalt eines Gewässers wiederherzustellen (bspw. durch das Einbringen einer 

Lehmschicht) oder um das Gewässer um eine sich schneller erwärmende Flachwasserzone zu 
bereichern. 

	� > September und Oktober: zusammen mit den Entschlammungsarbeiten 

  Modellierung der Uferzone    
	� Durch ein Abflachen der Ufer soll den Tieren ein besserer Ein- und Ausstieg ermöglicht werden.

  Entfernen der Wasservegetation   
	� Zum teilweisen Zurückdrängen von Röhricht und sonstiger Vegetation 

unter Wasser sowie um ein Verlanden zu verhindern. Auf geschützte 
Röhrichtbestände ist zu achten. 

	� > �September und Oktober: wenn keine Amphibien mehr/wieder im 
Gewässer sind 

  Abfischen oder Ablassen    
	� Zur Entnahme von illegal eingesetzten Fischen. 
	� > �Der Entnahmezeitpunkt ist von der Fischart abhängig und muss 

mit der Fischereibehörde abgesprochen werden. Eine Entnahme ist 
in der Regel zwischen September und Oktober möglich, wenn keine 
Amphibien mehr/wieder im Gewässer sind.

  Entfernen von Totholz und organischem Material 	
	� Um einer Eutrophierung (Nährstoffüberfluss) und Faulschlammbildung vorzubeugen. 

Dabei wird organisches Material aus dem Gewässer entfernt. Entferntes Totholz kann als 
Versteckmöglichkeit und Lebensraum für andere Tierarten in der Umgebung platziert werden. 

	� > �September und Oktober: wenn keine Amphibien mehr/wieder im Gewässer sind  

  Entrümpelung oder Müllbeseitigung 
	� Bei möglicherweise umweltgefährlichem Müll sollten der Abfallwirtschaftsbetrieb und die untere 

Naturschutzbehörde vorab hinzugezogen werden.
	� > �Durchführung: jederzeit  

  Grundsanierungen und Neuanlagen 
	� Um völlig funktionslos gewordene Gewässer wiederherzustellen oder im Mitnahmeeffekt  

neue Amphibienlebensräume  anzulegen, wenn sowieso ein Bagger für eine andere Maßnahme 
vor Ort ist.

	� > �Durchführung: jederzeit (nach vorheriger Prüfung und Planung und nur falls keine anderen 
artenschutzrechtlichen Belange zu beachten sind, wie bspw. auf Orchideenflächen)

Gewässer-
Entschlammung
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Info! Für die Sanierungsarbeiten werden je nach Arbeit häufig externe Dienstleis-
tende beauftragt. Das können bei entsprechendem Fachwissen und der nötigen 
Ausrüstung auch aktive Ortsgruppender Naturschutzverbände wie zum Beispiel des 
BUND sein. 

Info! Gewässersanierungen finden wegen des Artenschutzes (siehe §§ 39 und 44 
des BNatSchG) immer in der zweiten Jahreshälfte statt. Oftmals kann die Umset-
zung im Vorfeld nicht genau terminiert werden. Für die Umsetzung einiger Maßnah-
men muss zusätzlich die Witterung stimmen, damit beispielsweise Bagger nicht 
absacken.

Tipp! Denken Sie die Folgepflege direkt mit! 

Vorher/Nachher-Serie im Enzkreis

Vorher/Nachher-Serie im Kreis Lörrach
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Zu beachten! Bei einer Entschlammung muss die Schlammschicht mit einem 
Bagger sorgfältig und vorsichtig ausgebaggert werden. Es ist vor allem darauf zu 
achten, dass die sich ggf. am Gewässergrund befindliche wasserstauende Schicht 
auf keinen Fall durchstoßen wird. In der Regel werden Gewässer immer nur teilwei-
se entschlammt, eine komplette Entschlammung erfolgt nur in Ausnahmefällen. 

Zu beachten! Die Frage wohin mit dem Aushub ist nach einer Entschlammung 
nicht immer leicht zu beantworten. In jedem Fall sollte der Aushub (Schlamm) min- 
destens zwei Tage zum Trocknen am Ufer liegen. Neben dem Trocknen soll es über- 
lebenden Kleinstlebewesen so ermöglicht werden in das Gewässer zurückzukehren. 
Der Schlamm sollte möglichst flach ausgebracht werden, damit weniger Lebewesen 
durch seine Masse erdrückt werden. Ob Nach dem Trocknen sollte der Aushub aus  
dem Uferbereich entfernt werden, ob ein Verbau am Ufer möglich ist, muss genau 
geprüft werden. Bei der Sanierung oder Schaffung von Pioniergewässern wird der 
Schlamm nicht unmittelbar am Ufer zum Trocknen ausgebracht, da ein Einwandern 
von Libellenlarve und Co. für die Pionierarten negativ wäre.

Wenn Fördermittel in Anspruch genommen werden sollen, muss im nächsten Schritt ein ent-
sprechender Antrag gestellt werden. Im Offenland werden finanzielle Mittel vorzugsweise über 
die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) beantragt. Hierfür muss bereits eine grobe Planung bzw. 
Leistungsbeschreibung vorliegen. Über Teil B der LPR werden Maßnahmen des landesweiten 
Arten- und Biotopschutzes gefördert9, darunter fallen auch Gewässersanierungen. Stimmen Sie vor-
her ab, wer der*die Antragstellende sein soll. Verbände (und Privatpersonen mit Unternehmensnum-
mer) können sich über die LPR 70 Prozent  der Kosten fördern lassen, Landwirt*innen 90 Prozent und 
Kommunen 50 Prozent (bzw. 70 Prozent  bei Antrag auf besonders naturschutzfachlich hochwertige 
Maßnahmen). Ausgewählte Maßnahmen mit herausragender Bedeutung für den Arten- und Biotop-
schutz können auch als Auftrag des Landschaftserhaltungsverbandes bzw. der unteren Naturschutz-
behörde vergeben und mit 100 Prozent bezuschusst werden. Anträge müssen stets bis zum 15.11. des 
Vorjahres eingereicht werden. Bei der Antragstellung unterstützt der LEV bzw. die UNB gerne. Nähere 
Infos zur LPR finden Sie in der Broschüre des Umweltministeriums: https://pd.lubw.de/42251

Außer der LPR gibt es noch weitere Förderprogramme, die für eine Gewässersanierung je nach Lage 
und Maßnahme infrage kommen. Dazu gehören z. B.:

  NWW Teil E „Waldnaturschutzförderung“ 	
	� > �Privatwald: 90 Prozent der nachgewiesenen Nettokosten, Körperschaftswald: 70 Prozent der 

nachgewiesenen Nettokosten
	� > �Antragstellung bei den UFB
	� > �Infos unter: https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/Nachhaltige_Waldwirtschaft_NWW_Teil_E 
 
  ForstBW	

	� > �Für den Staatsforst gibt es keinen gesonderten Fördertopf, da es sich um Landesflächen 
handelt. Sprechen Sie hier am besten direkt die zuständigen Revierförster*innen an.  

 

Schritt 7: Antragstellung zur finanziellen Förderung  
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In der Regel muss bei der Antragstellung von Fördermitteln angegeben werden, dass die 
Maßnahme nicht begonnen wurde. Bitte achten Sie unbedingt darauf dies einzuhalten, damit 
es nicht zu Problemen bei der Finanzierung kommt: Bevor die Sanierungsarbeiten starten 
können, muss also die entsprechende Mittelbewilligung abgewartet werden. Die Bewilligung 
von LPR-Mitteln erfolgt meistens erst im Frühsommer des Folgejahres. Informieren Sie sich bei der 
Verwendung von anderen Fördertöpfen am besten im Vorfeld, wann die Mittel bewilligt werden.
 

  Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg	
	� > Mittel für Arten- und Biotopschutz
	� > Je nach Antragsteller*in zwischen 70 Prozent und 100 Prozent Kostenübernahme  
	� > Infos unter: https://stiftung-naturschutz-bw.de/zuwendungsbereich-allgemeiner-haushalt

  Ersatzgeldzahlungen
	� > �Abgaben, die bezahlt werden, wenn bei einem Eingriff nicht ausgleichbare 

Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft entstehen. Die Ersatzgelder können nach 
vorheriger Abstimmung mit dem RP für praktische Maßnahmen des Artenschutzes, 
Biotopverbunds, etc. verwendet werden. Die Maßnahmen sollen möglichst in dem 
Naturraum umgesetzt werden, der vom Eingriffsvorhaben betroffen ist.

	� > Volle Kostenübernahme 
	� > Antragstellung bei der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 
	� > Infos unter: https://stiftung-naturschutz-bw.de/zuwendungsbereich-ersatzzahlungen 

  Freie Mittel von Kommunen oder Waldeigentümer*innen
	� > Infomieren Sie sich hierzu direkt bei den Zuständigen vor Ort 

  Lokale Initiativen
	� > �Es kann sich lohnen, sich auf lokaler Ebene direkt vor Ort über Stiftungen zu informieren. 

Hin und wieder fördern Banken, Einzelhandelsunternehmen oder ansässige Firmen 
Artenschutzmaßnahmen in der Region. 

  Naturparkförderung (in manchen Fällen) 
	� > �Im Rahmen des Erhalts des natürlichen Erbes in Maßnahmen des Biotop- und Arten-

schutzes förderfähig, soweit sich deren Fördernotwendigkeit aus einer Studie bzw. 
Konzeption ergibt

	� > 70 Prozent Kostenübernahme 
	� > Antragstellung über die Naturpark-Geschäftsstellen

  Weitere Fördermöglichkeiten 
	� > �Tauschen Sie sich mit Ihren Ansprechpartner*innen aus, möglicherweise sind weitere 

Fördermöglichkeiten bekannt. 

Schritt 8: Bewilligung und Genehmigung abwarten 

Info! Je nach Förderprogramm ist es auch möglich, sich Planungskosten fördern 
zu lassen. Das ist vor allem dann relevant, wenn externe Planungsbüros für die 
Erstellung eines Konzeptes beauftragt werden.
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Je nach Förderprogramm kann es bis zur Jahresmitte dauern, ehe eine Mittelbewilligung 
vorliegt. Die Durchführung der Sanierungsarbeiten erfolgt je nach Vereinbarung an einem 
festgelegten Termin. Bestenfalls wird für die Durchführung der Sanierungsarbeiten eine 
ökologische Baubegleitung bestimmt. Vor allem wenn der Dienstleistende mit ökologischen 
Baumaßnahmen nicht vertraut ist, können so Fehler bei der Durchführung vermieden werden.

Schritt 9: Sanierung durchführen

Vorsicht! Vor der Durchführung der Sanierungsarbeiten sind häufig Vorberei-
tungen notwendig. Manchmal müssen zum Beispiel Bäume, die nicht entnommen 
werden sollen, markiert werden oder Gelände, das nicht befahren werden darf, abge-
sperrt werden. Besprechen Sie Zuständigkeiten im Vorfeld.

Tipp!  Es kann sinnvoll sein, die Sanierungsarbeiten öffentlichkeitswirksam zu 
begleiten und die Bevölkerung „mitzunehmen“. Aufklärungsarbeiten sind auch 
deshalb sinnvoll, weil die Gewässer direkt nach der Sanierung erst einmal sehr kahl 
aussehen und viele Menschen sich sorgen. Auch eine Info im Mitteilungsblatt der 
Kommune und/oder das Stellen von Schildern kann sinnvoll sein. Als BUND-Gruppe 
bekommen Sie Schildvorlagen sowie einen Textentwurf für Gewässersanierungen 
beim BUND-Landesverband Baden-Württemberg.

Zu beachten! Manchmal können Sanierungsarbeiten nicht wie geplant 
erfolgen und es muss spontan umgeplant werden. Zum Beispiel, wenn es so viel 
regnet, dass kein Bagger fahren kann oder die Temperaturen so hoch sind, dass 
Amphibien noch aktiv sind. Bleiben Sie dran und terminieren Sie einen neuen 
möglichen Umsetzungszeitraum mit den Beteiligten.  

Sanierte Amphibiengewässer
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In der nächsten Aktivitätsperiode der Amphibien nach der Sanierung des Gewässers, die je 
nach Art bereits im Februar startet, ist eine Wirkungskontrolle zu empfehlen. So wird geprüft, ob 
die Maßnahme erfolgreich war. Wichtig ist zu ermitteln, ob sich Amphibien am und im Gewässer 
befinden und dieses folglich als Laichgewässer angenommen wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Amphibien zu erfassen. Die Methoden sind abhängig von 
der Art, dem Geschlecht und dem Entwicklungsstadium des Tieres. Auch äußere Faktoren wie die 
Tageszeit, Temperatur oder Höhenlage können eine Rolle spielen. Eine Möglichkeit der Kontrolle von 
Amphibienvorkommen ist zum Beispiel der Sichtnachweis. Adulte Tiere können vorzugsweise während 
ihrer Aktivitätsperiode in den Nachtstunden am und im Gewässer beobachtet und anhand ihres 
Aussehens oder ihrer Rufe bestimmt werden. Wenn Sie die Erfolgskontrollen mehrfach wiederholen, 
sinkt das Risiko, eine Art zu übersehen. Es ist nicht immer ganz einfach bis auf das Artniveau zu 
bestimmen, oft reicht auch eine grobe Einteilung wie bspw. die Zuordnung zu den Molchen oder 
Braunfröschen. Geeignete Bestimmungshilfen finden Sie im Anhang dieser Broschüre. 

Sichtnachweise umfassen bei Froschlurchen neben den adulten Stadien auch Eier und Larvenstadien. 
So kann zunächst die Präsenz/Absenz von Laich festgestellt werden. Das Aussehen des Laichs gibt 
schon einen ersten Hinweis zur Bestimmung: Manche Arten legen ihre Eier in Ballen ab, andere in 
Schnüren und wieder andere einzeln. Interessant ist es auch, zu beobachten, ob sich aus dem Laich 
Larven und später Jungtiere entwickeln. Wer möchte, kann die Daten auch in aufeinanderfolgenden 
Jahren aufnehmen und so ein Monitoring betreiben. Folgende Tipps gibt es für die Arbeit im Feld:

  Hilfreiche Ausrüstung 
	� > �Wasserfeste Schuhe – Bitte an die Desinfektion nach dem Einsatz  

denken (Bsal, s. Hygieneprotokoll)
	� > Warme Kleidung 
	� > Schreibzeug und ein Klemmbrett 
	� > Taschenlampe bzw. Stirnlampe 
	� > Bestimmungshilfen
	� > Ggf. Fotoapparat 

  Zu beachten  
	� > �Versuchen Sie die Biotope und ihre Bewohner möglichst nicht zu 

stören. Bitte nehmen Sie die Amphibien und ihren Laich möglichst nicht in 
die Hand.  

	� > Beachten Sie vor allem in Naturschutzgebieten und flächigen Naturdenkmälern das Wegegebot 
	� > �Beachten Sie den Artenschutz der wildlebenden Tier und Pflanzenarten nach BNatSchG und 

BArtSchV. 

  Zeiten 
	� > �Die ersten Amphibienarten werden im Februar ab einer Bodentemperatur von ca.  5°C aktiv und 

legen ihren Laich ab.
	� > �Nutzen Sie den Vormittag, die frühen Abendstunden und oder auch die Nacht. Die beste Zeit ist 

nach Einbruch der Dämmerung, wenn es warm und feucht genug ist. Dann sind die Tiere aktiv. 

Schritt 10: Erfolgskontrolle und Folgepflege 

Feuersalamander 
(Salamandra sala-
mandra) sind durch 
Bsal bedroht
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Außer der Wirkungskontrolle ist nach Abschluss der Sanierungsarbeiten auch die Folge-
pflege der Gewässer zu beachten. Diese sollte bei der Durchführung der Sanierung 
bereits eingeplant werden. Weisen Sie Zuständige ggf. auf die Notwendigkeit von Folge- 
pflege-Maßnahmen hin. Wie häufig die Folgepflege erfolgen sollte, ist vom Einzelfall 
abhängig. Typischerweise wird alle zwei bis drei Jahre eine Gehölzpflege und circa alle 
zehn Jahre eine Entschlammung nötig. Eine regelmäßige Pflege mit kleineren Eingriffen ist 
sowohl kostengünstiger als auch schonender für das Ökosystem und seine Arten. Wenn bei der 
Sanierung Landesmittel zum Einsatz kommen, ist die Folgepflege außerdem eine Auflage. 

Tipp! Bestimmungshilfen für Amphibien in unterschiedlichen Entwicklungsstadi-
en finden Sie im Anhang dieser Broschüre.

Tipp! Unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/lak-amphibien-und-reptilien finden 
Sie allgemeine Handlungsempfehlungen für die Freilandarbeit. Unter dem Reiter 
„Kartieranleitung“ finden Sie außerdem nähere Infos zum Vorgehen bei den unter-
schiedlichen Arten. 

Vorsicht! Wenn das Gewässer trüb ist und keinen Erfolg zeigt, prüfen Sie,  
ob der Kalikokrebs vorkommt10. Als invasive Art kann er die Amphibienbestände 
eines Gewässers restlos verdrängen. Nähere Informationen finden Sie auf den 
Seiten 24 bis 26 der Naturschutz-Info (1) 2016: https://pd.lubw.de/58264

Vorsicht! Sollte für die Erfolgskontrolle das Fangen der Amphibien nötig 
sein, beachten Sie bitte, dass Amphibien besonders bzw. streng geschützt sind 
und daher nur nach Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 des BNatSchG von der zuständigen Naturschutzbehörde aus der Natur 
entnommen werden dürfen. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit der unteren 
Naturschutzbehörde auf.

Info! Bitte stellen Sie die Ergebnisse der Erfolgskontrolle und des Monitorings 
auch der landesweiten Artenkartierung (LAK), die von der Landesanstalt für Umwelt 
BW (LUBW) betrieben wird, zur Verfügung. Mehr Infos und Ansprechpersonen zur 
LAK finden Sie hier: www.lubw.baden-wuerttemberg.de/lak-amphibien-und-reptilien. 
Eventuell gibt es in Ihrem Kreis auch ein gesondertes Artenerfassungsprogramm, 
kontaktieren Sie dazu bitte Ihre zuständige UNB.

Laichschnüre der Erdkröte KaulquappenLaichballen des Springfroschs Molchlarve

Junge Erdkröte 
(Bufo bufo) im Juli 
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Weitere Möglichkeiten Amphibien zu schützen 

  Wanderstrecken an Straßen unterstützen 	
	� > �Helfen Sie den Amphibien bei der Überquerung von Straßen. An Straßen ohne 

unterirdischen Durchlass werden von Amphibienschützer*innen temporär 
Zäune und Eimer installiert. Beim Versuch am Zaun vorbeizulaufen, fallen die 
Tiere in Eimer und müssen von Helfer*innen über die Straße getragen werden. 

	� > �Sie können sich bei der nächsten BUND-Gruppe, anderen Naturschutz-
gruppen oder bei den unteren Naturschutzbehörden melden, wenn Sie die 
Amphibienwanderung unterstützen möchten.  

	� > �Achten Sie auf Amphibienwanderstrecken und fahren Sie im Frühjahr vorsichtig 
und mit einer Geschwindigkeit von maximal 30 km/h. Versuchen Sie nächtliche 
Fahrten zu vermeiden. Beachten Sie die Verkehrsschilder. 

  Infos teilen 
	� > �Teilen Sie ihr Wissen. Wenn Sie Informationen zu einem Biotop oder Erhebungen von 

Amphibienzahlen haben, teilen Sie diese Daten mit den unteren Naturschutzbehörden. 
	
  Gewässer im Auge behalten 
	� > �Behalten Sie die Gewässer im Blick und geben Sie den Behörden bei Bedarf einen Hinweis, 

sobald ein Pflegeeinsatz fällig wird. Bitte beachten Sie dabei den nötigen zeitlichen Vorlauf, 
sodass der Pflegeeinsatz gemäß artenschutzrechtlicher Bestimmungen stattfinden kann.

  Auffälligkeiten bei UNB melden
	� > �Pilzinfektion Bsal: Bitte melden Sie Funde toter Amphibien mit Hautausschlag (insbes. 

Feuersalamander) der UNB. Sie sollten den Fund bitte außerdem der LUBW melden:  
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/artenfundemelden?subject=feuer
salamander. Alternativ können Sie unter arten-melden@lubw.bwl.de auch eine Mail an das 
Funktionspostfach senden. 

	� > �Neozoen: Ob Waschbär, Schmuckschildkröte, Kalikokrebs, Ochsenfrosch, Sonnenbarsch oder 
andere, bitte melden Sie Verdachtsfälle von Neozoen der UNB.

  Schuhe desinfizieren  
	� > �Helfen Sie mit, die Ausbreitung von Bsal und anderen Infektionen zu begrenzen, indem Sie Ihre 

Schuhe und Ausrüstung sowie die Reifen von Fahrrad und Co. desinfizieren, nachdem Sie in 
Amphibiengebieten unterwegs waren. 

	� > �Bitte fassen Sie Amphibien (insbes. tote Tiere) nicht an. Falls dies in Ausnahmefällen nötig 
sein sollte, verwenden Sie bitte unbedingt Nitrilhandschuhe.

	� > �Beachten Sie das Hygieneprotokoll.	

  Aktiv im eigenen Garten 
	� > �Legen Sie einen fischfreien Gartenteich an und lassen Sie Versteckstrukturen für die 

Überwinterung der Amphibien stehen. Jedes Biotop ist wertvoll! 
	� > �Halten Sie Ihren Garten naturnah und pestizidfrei:  

https://www.bund-bawue.de/tipps/detail/tip/der-garten-als-amphibienparadies/

  Entschärfen von Amphibienfallen 
	� > �Mit Hilfe von Ausstiegshilfen wird die Gefahr von Kellerfensterschächten und Gullys gebannt.

Gerettete Amphibien 
im Eimer eines Schutz-
zauns 
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  Weitere Maßnahmen
  >  Gewässerneuanlagen, Landlebensräume, feste Amphibienleiteinrichtungen: Werden Sie auch 

über Gewässersanierungen hinaus im Amphibienschutz aktiv.

  Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit
  >  Klären Sie Ihr Umfeld über die Wichtigkeit von Amphibien- und Artenschutz auf. 
  >  Machen Sie Ihre Arbeit publik: Veröffentlichen Sie Texte im Gemeindeblatt, werden Sie auf 

Social Media aktiv oder organisieren Sie spannende Exkursionen.  

  Biotoppflege
  >  Übernehmen Sie die Pfl ege von Biotopen.

  Monitoring
  >  Zählen Sie die Amphibien an den von Ihnen betreuten Wanderstrecken und teilen Sie Ihre Daten.  
  >  Helfen Sie bei Rasterkartierungen auf bestimmten Flächen, bspw. im Zuge der landesweiten 

Artenkartierung Amphibien und Reptilien der LUBW.

  Biotopverbund
  >  Bringen Sie sich in Ihrer Kommune bei den Biotopverbundplanungen ein und unterstützen Sie 

bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen.

  Den Naturschutz unterstützen und selbst aktiv werden 
  >  Unterstützen Sie unsere Arbeit und werden Sie Mitglied beim BUND oder einem anderen 

Naturschutzverband.
  >  Werden Sie selbst aktiv und unterstützen den Amphibien- und Naturschutz vor Ort. 

Nehmen Sie gerne Kontakt auf:  

Eine Übersicht aller BUND-Gruppen fi nden Sie hier: 
www.bund-bawue.de/ueber-uns/organisation/orts-kreis-und-regionalverbaende/

Eine Übersicht aller NABU-Gruppen fi nden Sie hier: 
www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/kontakte/gruppen.html 

Dem ABS können Sie hier beitreten: 
www.herpetofauna-bw.de/abs/mitglied-werden/

Für das LAK der LUBW Amphibien kartieren:
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/lak-amphibien-und-reptilien 

Naturnaher 
Gartenteich
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Wir hoffen, dass Sie durch diese Broschüre inspiriert und informiert werden und mit viel Freude und 
Wissen den landesweiten Amphibienschutz unterstützen und vorantreiben werden. Wir möchten Sie 
ermutigen, durch Ihr Engagement einen positiven Beitrag zum Schutz unserer Amphibien und der 
Vielfalt unserer Landschaft zu leisten. Sorgen Sie dafür, dass es in Baden-Württemberg wieder mehr 
amphibiengerechte Gewässer gibt. Die Amphibien und mit ihnen auch viele andere Arten werden es 
Ihnen danken.

Unser aufrichtiger Dank geht an all jene, die an der Realisierung des Projektes „220 Amphibien-
gewässer“ beteiligt waren: 

	 •  �An das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft für die Förderung; 

	 •  �an unsere Kooperationspartner, den ABS und den NABU und an den gesamten Kreis der 
Projektsteuerungsgruppe für das wertvolle Feedback und die Unterstützung. 

	 •  �Ein besonderer Dank gebührt außerdem den engagierten ehrenamtlichen Amphibien-
schützer*innen, die tatkräftig Gewässer gemeldet und bei den Sanierungsabrieten vor Ort mit 
angepackt haben. 

	 •  �Ebenso danken wir natürlich den Landschaftserhaltungsverbänden, den unteren Naturschutz- 
und Forstbehörden, ForstBW, den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, den Regierungspräsidien 
und allen weiteren Beteiligten, die die Umsetzung der Sanierungsarbeiten vor Ort unterstützend 
begleitet haben. 

Die gute Zusammenarbeit der vielen ehren- und hauptamtlichen Amphibienschützer*innen hat den 
Erfolg des Projektes überhaupt erst ermöglicht. 
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Infos zum Projekt „220 Amphibiengewässer“ 

Projektwebseite:
www.bund-bawue.de/amphibienprojekt

Bsal und andere Amphibienkrankheiten 

Hygieneprotokoll zum Umgang mit Amphibienkrankheiten: 
www.feuersalamander-bw.de

Handlungsempfehlungen zur Arbeit in und an aquatischen Lebensräumen: 
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/amphibien-und-reptilien/amphibien/wissen/20500.html

Bestimmungshilfen und Infos zu den heimischen Amphibienarten 

Rufe ausgewählter Arten: 	
www.infofauna.ch/de/beratungsstellen/amphibien-karch/die-amphibien/amphibienrufe#gsc.tab=0 

Weiterführende Informationen

Schlussbemerkungen und Danksagungen

Weitere Infos 
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Steckbriefe: 
www.herpetofauna-bw.de/arten/amphibien/

Bestimmungshilfe für Laich und Larven: 
www.naturbeobachtung.de/wp-content/uploads/nabei/DJN_Nabei_37_Kaulquappen-Laich-Schluessel.pdf

Bestimmungshilfe für adulte Tiere: 
www.bund-naturschutz.de/tiere-in-bayern/bestimmungsschluessel-amphibien

App-basierte Bestimmungshilfe: 
www.naturgucker.info/naturgucker-tipps/nabu-kroeten-co

Empfehlungsliste für Bestimmungsliteratur: 
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/200367/Literaturvorschl%C3%A4ge.pdf/

Gelbbauchunkenschutz in Wäldern 

Vorsorgendes Konzept für die Gelbbauchunke im Wald: 
www.fva-bw.de/fileadmin/user_upload/Daten_und_Tools/Monitoring/Natura_2000/Gelbbauchunke/ 
Vorsorgendes_Konzept_fuer_die_Gelbbauchunke.pdf

Aktionsideen Amphibien für Kinder:
www.bund-bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Kinder_und_Jugendliche/ 
BUND_RdBr_2015_amphibien_web.pdf

Abkürzungsverzeichnis
ABS: Amphibien/Reptilien-Biotop-Schutz Baden-Württemberg e. V

BUND:		  Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg e. V. 

NABU: Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg e. V. 		

LUBW: Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

LEV: Landschaftserhaltungsverband 

UNB:		 Untere Naturschutzbehörde 

UFB:		 Untere Forstbehörde

Bsal:		  Batrachochytrium salamandrivorans

LPR: Landschaftspflegerichtlinie 

LAP: Landesweites Amphibienschutzprogramm 

UDO:		 Umwelt-Daten und -Karten Online

BNatSchG:	 Bundesnaturschutzgesetz

BArtSchV: 	 Bundesartenschutzverordnung 
Bergmolch (Ichthyosaura 
alpestris)

https://www.fva-bw.de/fileadmin/user_upload/Daten_und_Tools/Monitoring/Natura_2000/Gelbbauchunke/Vorsorgendes_Konzept_fuer_die_Gelbbauchunke.pdf
https://www.bund-bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Kinder_und_Jugendliche/BUND_RdBr_2015_amphibien_web.pdf


26 Weiterführende Informationen

12. Literatur
¹�Laufer, H. & Waitzmann, M. (2022): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Amphibien und Reptilien Baden-
Württembergs. 4. Fassung. Stand 31.12.2020. Naturschutz-Praxis Artenschutz 16.

2 �Hocking, D. J. & Babbitt, K. J. (2014). Amphibian contributions to ecosystem services. Herpetological conservation 
and biology.

3� �Khan, M. N. & Mohammad, F. (2014). Eutrophication: challenges and solutions. Eutrophication: Causes, Conse-
quences and Control: Volume 2, 1–15.

4 �Reading, C. J. (2007): Linking global warming to amphibian declines through its effects on female body condition 
and survivorship. Oecologia 151(1): 125–131.

Linkverzeichnis
Daten- und Kartendienst der LUBW:	
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de
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https://gis.forstbw.de/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5be9828e88954db6b38cc68ae6a3e69a

Zuständigkeiten der Naturschutzverwaltung: 	
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/naturschutzverwaltung-wer-macht-was 

Landschaftspflegerichtlinie: 
https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/42251 
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Ersatzgeldzahlungen: 
https://stiftung-naturschutz-bw.de/zuwendungsbereich-ersatzzahlungen 

Landesweite Artenkartierungen (LAK) mit Kartieranleitungen und Handlungsempfehlungen für die Freilandarbeit:
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/lak-amphibien-und-reptilien 
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https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/58264, Seiten 24–26

Meldeplattform für Bsal-Verdachtsfälle:  
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/artenfundemelden?subject=feuersalamander

Passende BUND-Gruppen finden: 
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Passende NABU-Gruppen finden: 
www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/kontakte/gruppen.html 

Dem ABS beitreten: 
www.herpetofauna-bw.de/abs/mitglied-werden/ 
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Natur und Umwelt 
brauchen Schutz. 
Der BUND engagiert sich 
für Umwelt, Natur 
und Nachhaltigkeit 
in Baden-Württemberg. 
Dafür brauchen wir auch 
Ihre Unterstützung!

Jetzt 

Freund*in 

der Erde 

werden!


